
    

 
 
 
 

Beratungsergebnis zu Vorlage Nr. 61/035/2021 
 
 

 Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz am 31.05.2021 
 

Zu Punkt 5: Bebauungsplan XI 2A 1. Änderung "Unterbacher Straße / Am 
Maiblümchen" der Stadt Erkrath, Beteiligung gemäß § 4 Absatz 2 
Baugesetzbuch und § 20 Absatz 4 Landesnaturschutzgesetz NRW 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bauleitplanung wird nicht widersprochen, mit der Folge, dass mit Inkrafttreten des 
Bebauungsplans XI 2A 1. Änderung "Unterbacher Straße / Am Maiblümchen" der Stadt Erkrath die 
widersprechendende Darstellung des Landschaftsplans gemäß Punkt 2.3 dieser Vorlage außer Kraft 
tritt. 
 

  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 
 
 

 Kreisausschuss am 14.06.2021 
 

Zu Punkt 10: Bebauungsplan XI 2A 1. Änderung "Unterbacher Straße / Am 
Maiblümchen" der Stadt Erkrath, Beteiligung gemäß § 4 Absatz 2 
Baugesetzbuch und § 20 Absatz 4 Landesnaturschutzgesetz NRW 

 
Da keine Wortmeldungen bestehen, lässt Landrat Hendele unmittelbar über den Beschlussvorschlag 
abstimmen.  

  
 
Beschluss: 
 
Der Bauleitplanung wird nicht widersprochen, mit der Folge, dass mit Inkrafttreten des 
Bebauungsplans XI 2A 1. Änderung "Unterbacher Straße / Am Maiblümchen" der Stadt Erkrath die 
widersprechendende Darstellung des Landschaftsplans gemäß Punkt 2.3 dieser Vorlage außer Kraft 
tritt. 
 

  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
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